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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
 

Das Land Baden-Württemberg ist seit vielen Jahren auf der Suche nach einem Standort 

für eine dringend notwendige Justizvollzugsanstalt (JVA) im Raum Rottweil, Donau-

eschingen und Tuttlingen. 

Im Rahmen eines im Jahr 2012 durchgeführten Standortsuchlaufes wurden dem Land 

von Kommunen und Bürgern elf Standortvorschläge genannt. Deren Bewertung ergab 

im Ergebnis, dass eine auf Gemarkung Tuningen gelegene Konversionsfläche ("Liapor") 

für den Bau am besten geeignet war. 

Nachdem sich die Bevölkerung der Gemeinde Tuningen im Rahmen eines Bürger-

entscheids gegen den Neubau einer Justizvollzugsanstalt auf der Gemarkung Tuningen 

ausgesprochen hatte, unterzog das Land Baden-Württemberg drei Standorte bei 

Rottweil (Esch, Hochwald und Bitzwäldle) und den Standort Meßstetten einer weiteren 

vertieften Prüfung, um eine Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile vornehmen 

zu können. Die Wahl fiel schließlich auf den Standort £Rottweil ² Esch¯. Nachdem die 

Standortentscheidung durch den Gemeinderat und einen Bürgerentscheid bestätigt 

wurde, wurde geprüft ob alternativ zu dem bisher anvisierten Standort auf der 

Ackerfläche auch eine Realisierung auf der südlich des Ackers gelegenen Waldfläche 

£Beckenhđlzle¯ mđglich wÿre. Die Entscheidung fiel aus verschiedenen Grėnden auf die 

Fläche auf dem Ackerstandort, auf der anschließend ein Architektenwettbewerb 

durchgeführt wurde. Nun sollen mit einem Bebauungsplan die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Realisierung gelegt werden. Verfahrensführende Gemeinde 

ist die Stadt Rottweil.  

 

Das Vorhaben grenzt an das NATURA 2000-Gebiet 7717-341 £Neckartal zwischen 

Rottweil und Sulz¯. 

 

Nach der EU²Richtlinie 92/43 EWG, die mittlerweile in bundesdeutsches Recht (§§ 31 ²  

36 BNatSchG) umgesetzt wurde, ist der Vorhabenträger verpflichtet, Pläne oder 

Projekte mit den Erhaltungszielen der jeweiligen Gebiete zu überprüfen.  

Von dem Vorhaben ausgehende erhebliche Beeinträchtigungen auf die maßgeblichen 

Bestandteile des NATURA 2000-Gebietes konnten nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden. Aus diesem Grund ist die Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-

VP) erforderlich.  

Die Stadt Rottweil hat das Büro 365° freiraum + umwelt für die Erstellung der FFH-

Verträglichkeitsprüfung beauftragt. Ziel dieser Untersuchung ist es, zu klären, ob die 

für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des NATURA 2000-Gebietes durch 

die Errichtung der Justizvollzugsanstalt erheblich beeinträchtigt werden.  

Für die FFH-Verträglichkeitsprüfung liegen zahlreiche Verfahrenshinweise vor (z. B. GBI 

2001, TRAUTNER & LAMPRECHT 2000, KAISER 2003, BMV 2004). Das methodische Vorgehen 

und die Gliederung der vorliegenden FFH-VP orientieren sich weitgehend an den 

Empfehlungen des Leitfadens zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfern-

straßenbau (BMV, Entwurf, März 2004).  

Der erforderliche Untersuchungsraum und -rahmen, methodische Ansätze und Grund-

lagen, Datenquellen sowie die Frage weiterer anhängiger Pläne oder Projekte mit mög-

lichen Synergieeffekten wurden mit den zuständigen Naturschutzbehörden ab-

gestimmt. 
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Rechtliche Grundlagen 

Der Status als NATURA 2000-Gebiet bedingt einen besonderen naturschutzrechtlichen 

Schutz: Es besteht grundsätzlich ein Verschlechterungsverbot für die betroffenen 

"natürlichen Lebensräume bzw. Arten gemeinschaftlicher Bedeutung" (§ 37 NatSchG 

BW bzw. § 33 Abs. 5 BNatSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie), das nur 

unter sehr engen Maßgaben durch Kompensationsmaßnahmen zur Sicherstellung der 

Kohärenz von NATURA 2000 umgangen werden kann. Das Verschlechterungsverbot ist 

auf den Erhaltungszustand zu beziehen. Dabei umfasst der Begriff £Erhaltungszustand¯ 

eines Lebensraumtyps per Definition alle Faktoren, die £sich langfristig auf seine natėr-

liche Verbreitung, seine Struktur und seine Funktion sowie das Überleben seiner 

charakteristischen Arten¯ auswirken können. Auch die artbezogenen Schutzbestim-

mungen betreffen alle Einflėsse, die sich auf die £Verbreitung und die Grđúe von 

Populationen auswirken kđnnen¯ (SSYMANK et al. 1998: 21). 

 

Projekte und Pläne sind auf  

¶ potenzielle Beeinträchtigungen der gebietsspezifisch formulierten Erhaltungsziele, 

¶ potenziell erhebliche Beeinträchtigungen des europaweiten Schutzgebietsnetzes1 

und 

¶ weitere Planungen und Vorhaben, die nicht in Zusammenhang mit dem Projekt 

stehen, aber durch Synergieeffekte relevante Beeinträchtigungen entstehen lassen 

könnten, 

zu überprüfen. 

 

Verträglichkeitsgrundsatz 

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union müssen die notwendigen Maßnahmen 

treffen, um Verschlechterungen2 der betroffenen Gebiete zu vermeiden. Pläne und 

Projekte, die ein NATURA 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen können, sind einer 

FFH-Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Im Gegensatz zur Umweltverträglich-

keitsstudie werden nicht die gesamten naturschutzfachlich bedeutsamen Lebensräume 

und Arten untersucht, sondern die Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 

(FFH-RL Anhang I), Tier und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse (FFH-RL 

Anhang II). Ganz besonderen Schutz genießen die prioritären Arten und Lebensräume. 

Die FFH-VP ist jedoch im Gegensatz zur UVP wesentlich stringenter: Bei negativer 

Prüfung ist das Projekt/die Planung prinzipiell unzulässig, falls nicht die Voraus-

setzungen eines Ausnahmetatbestandes vorliegen (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). 

Die gebietsspezifisch formulierten Erhaltungsziele müssen darauf ausgerichtet sein, die 

nach der FFH-RL und Vogelschutz-RL geschützten Lebensräume und Arten in einem 

günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder einen solchen wiederherzustellen (§ 34 

Abs. 5 BNatSchG und Art. 4, Abs. 4 der FFH-Richtlinie).  

                                                 
1 In diesem Zusammenhang muss untersucht werden, ob die Kohärenz des NATURA 2000-Netzes ökologisch und 

naturschutzfachlich bedeutender Gebiete und Lebensräume in Frage gestellt ist. 
2 Für alle NATURA 2000-Gebiete gilt ein Verschlechterungsverbot des Erhaltungszustands: Die natürliche 

Verbreitung eines Biotoptyps, seine Struktur und Funktion und seine charakteristischen Arten dürfen nicht 

erheblich beeinträchtigt werden. 
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Ein günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraumes ist dann gegeben, wenn: 

¶ sein natürliches Verbreitungsgebiet im Gebiet gesichert ist, 

¶ die für seinen langfristigen Fortbestand notwendigen Strukturen und  

spezifischen Funktionen gegeben sind und 

¶ der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist. 

 

Der Erhaltungszustand für Arten wird dann als günstig eingestuft, wenn: 

¶ auf Grund der Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass sie ein lebens-

fähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und 

weiter bilden wird, 

¶ das natürliche Verbreitungsgebiet der Art weder abnimmt, noch in absehbarer 

Zukunft abnehmen wird und 

¶ ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich auch 

weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen der 

Art zu sichern. 

 

Ausnahmen vom Verträglichkeitsgrundsatz 

Zunächst sind alle Vorhabensalternativen zu prüfen. Sollte es keine zumutbare Alterna-

tive geben, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle oder mit 

geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, so kann eine Ausnahme zugelassen 

werden. Ist allein eine zumutbare Alternative gegeben, die mit geringeren Gebietsbe-

einträchtigungen verbunden ist, ist diese grundsätzlich dem weiteren Gebietsverfahren 

zugrunde zu legen. Ein Abwägen mit anderen Belangen ist prinzipiell unzulässig (§ 34 

Abs. 2 BNatSchG). Besonders eingeschränkte Voraussetzungen für eine Ausnahme-

regelung sind gem. § 34 Abs. 4 BNatSchG für prioritäre Arten oder Lebensräume ge-

geben.    
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2. ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET UND DIE FÜR SEINE 

ERHALTUNGSZIELE MASSGEBLICHEN BESTANDTEILE 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet (siehe Übersichtsplan Anlage A3) 

Die geplante Justizvollzugsanstalt Rottweil im Esch grenzt an das FFH-Gebiet 7717-

341 £Neckartal zwischen Rottweil und Sulz¯ an. Die Gebietsausweisung erfolgte:  

¶ für die Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie (FFH-RL),  

¶ für Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-RL. 

 

Das FFH-Gebiet 7717-341 hat einen weitgehend linearen Charakter und umfasst im 

Wesentlichen das Neckartal mit dem Lauf des Oberen Neckars und die Talhänge 

zwischen Rottweil und Sulz sowie einige Zuflüsse in dem Flussabschnitt, insbesondere 

die Schlichem. Daneben sind noch drei kleinere flächige Gebiete südlich von Sulz/ 

Vöhringen im Gebiet enthalten. Das FFH-Gebiet umfasst eine Gesamtfläche von 

2.193 ha (Verordnung/Meldung: 25.10.2018; 08.11.2018 (in Kraft)). 

 

Innerhalb des FFH-Gebietes £Neckartal zwischen Rottweil und Sulz¯ ist das Flieú-

gewässer des Neckars von herausragender Bedeutung. Der Neckar konnte in einigen 

Abschnitten den Charakter eines naturnahen großen Fließgewässers bewahren und 

blieb vor massiven Ausbauten verschont. Der FFH- Lebensraumtyp 3260 £Fließgewässer 

mit flutender Wasservegetation̄ ist über weite Gewässerabschnitte in einem guten 

Erhaltungszustand vorhanden. Weiterhin sind in weiten Bereichen flussbegleitend 

naturnahe Auwälder ausgebildet. Über kurze Abschnitte säumen auch Hochstauden-

fluren (LRT 6431) die Gewässerufer. An den bewaldeten steilen Hängen des Neckartals 

findet man bereichsweise die FFH-Lebensraumtypen Waldmeister-Buchenwald (LRT 

9150) und Hang- und Schluchtwald (LRT 9180). In die Wälder sind vereinzelt Kalkfelsen 

mit Felsspaltenvegetation (LRT 8210) eingesprengt, in deren Umfeld auch Kalkschutt-

halden (LRT 8160) und Kalk-Pionierrasen (LRT 6110) vorkommen. Im Offenland sind 

bereichsweise Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), Kalk-Magerrasen (LRT 6210) 

und Wacholderheiden (LRT 5130) zu finden.  

Der Neckar ist Lebensstätte der nach Anhang II geschützten Fischart Groppe (Cottus 
gobio). Die kleine Flussmuschel (Unio crassus) besiedelte dagegen nur die Schlichem 

(keine rezenten Nachweise). Im Gebiet jagen die Fledermausarten Großes Mausohr 

(Myotis myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii). Nicht im Standard-

datenbogen gelistet aber im vorliegenden Projekt nachgewiesen ist die Spanische 

Flagge (Callimorpha quadripuntaria). Dagegen wurde die ebenfalls nicht gelistete Dicke 

Trespe (Bromus grossus) nicht nachgewiesen.  
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2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes3 

Rechtsverbindliche Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes sind die Erhaltung 

oder Wiederherstellung eines günstigen (Erhaltungs-) Zustands der im Standard-

datenbogen genannten und für die Meldung als FFH- bzw. Vogelschutzgebiet 

signifikanten Arten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie bzw. 

Lebensraumtypen nach Anhang I sowie Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Im 

Folgenden sind die Erhaltungsziele der potenziell vom Projekt betroffenen Lebens-

raumtypen und -arten aufgeführt.  

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 3260 (Fließgewässer mit flutender Wasservegetation) 

wurden folgende allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, 

Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes 

2. Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der 

Gewässer 

3. Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes  

4. Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 

der Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-

Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden 

Wassermoosen 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 5130 (Wacholderheiden) wurden folgende allgemeine 

Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen 

Standorten und einzelnen Rohbodenstellen  

2. Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen oder 

bodensauren Standortverhältnisse  

3. Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, 

landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen  

4. Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-

Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden 

(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion 

caninae)  

5. Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp *6210 Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände 

wurden folgende allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen 

Standorten und einzelnen Rohbodenstellen  

                                                 
3
 Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Freiburg zur Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung (FFH-Verordnung ² FFH-VO) vom 25. Oktober 2018  
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2. Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse 

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich 

Saumbereichen und einzelnen Gehölzen  

3. Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 

der Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), 

Kontinentalen Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen 

(Festucetalia valesiacae) oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis) und mit 

bedeutenden Orchideenvorkommen Erhaltung einer dem Lebensraumtyp 

angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 6210 (Kalk-Magerrasen) wurden folgende allgemeine 

Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen 

Standorten und einzelnen Rohbodenstellen  

2. Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse  

3. Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saum-

bereichen und einzelnen Gehölzen  

4. Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 

der Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), 

Kontinentalen Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen 

(Festucetalia valesiacae) oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis)  

5. Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren) wurden folgende all-

gemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen 

oder sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern  

2. Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, 

gehölzarmen Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik  

3. Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen 

Artenausstattung, insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren 

(Filipendulion ulmariae), nitrophyti-schen Säume voll besonnter bis 

halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Stand-orte (Aegopodion 

podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion 

fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), 

Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen 

Hochstau-denfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer 

Dominanzbestände von Nitrophyten  

4. Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) wurden folgende 

allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig 

trockenen bis mäßig feuchten Standorten 
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2. Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht 

geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, 

insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatt-

hafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeits-

zeigern  

3. Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 8210 (Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation) wurden 

folgende allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, 

insbesondere Felsspalten  

2. Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standort-

verhältnisse mit geringer Bodenbildung  

3. Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, 

insbesondere mit Arten der Kalkfelsfluren, Kalkfugen-Gesellschaften 

(Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechten-

gesellschaften  

4. Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands 

 

Für den FFH-Lebensraumtypen 91E0 (Auwälder mit Erle, Esche, Weide) wurden 

folgende allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standort-

typischen Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung  

2. Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen 

wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des 

Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes 

(Equiseto telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici 

remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), 

Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), 

Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-

Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), 

Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweiden-

gebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des 

Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebens-

raumtypischen Krautschicht  

3. Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen 

Entwicklungs- oder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitat-

bäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik 

 

Für den FFH-Lebensraumtyp 9180 (Schlucht- und Hangmischwälder) wurden folgende 

allgemeine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des 

standorttypischen Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der 

Geländemorphologie  

2. Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an 

unterschiedlich lichten Sukzessionsstadien  
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3. Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen 

wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des 

Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes 

(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-

Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-

Eschen-Waldes (Adoxo moscha-tellinae-Aceretum), Drahtschmielen-

Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco 

petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia 

flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes 

(Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes 

(Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht  

4. Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen 

Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter 

Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik 

 

Für die Anhang II Art Groppe (Cottus gobio) wurden folgende Schutz- und Erhaltungs-

ziele formuliert: 

1. Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Ge-

wässern mit lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen 

Gewässerdynamik  

2. Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der 

Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen  

3. Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins 

Wasser ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume  

4. Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern  

5. Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzein-

richtungen im Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen 

 

Für die Anhang II Art Großes Mausohr (Myotis myotis) wurden folgende Schutz- und 

Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem 

ausreichenden Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht  

2. Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland, 

Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen 

3. Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen 

Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baum-

höhlen, Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflug-

situation  

4. Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und 

unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärm-

quartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

5. Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, ins-

besondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den 

Winterquartieren  
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6. Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 

insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobst-

wiesen  

7. Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-

fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

 

Für die Anhang II Art Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) wurden folgende 

Schutz- und Erhaltungsziele formuliert: 

1. Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und 

-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen 

Streuobstwiesen  

2. Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten 

Habitat-bäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, 

Sommer- und Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an 

Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die 

Einflugsituation  

3. Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, 

Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, 

auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

4. Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, 

insbesondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den 

Winterquartieren  

5. Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 

insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den 

Streuobstwiesen  

6. Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne 

Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

 

Für die Anhang II Art Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) wurden für 

dieses Gebiet keine Schutz- und Erhaltungsziele formuliert. Die Ziele wurden aus einem 

anderen Gebiet übernommen und treffen in dieser Form auch für dieses FFH-Gebiet 

zu: 

1. Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und 

Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche 

Übergangsbereiche  

2. Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbe-

sondere in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium 
cannabinum) oder gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)  

 

2.2.1  Verwendete Quellen 

BREUNIG (2006): Pflege- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet 7717-341 £Neckartal 

zwischen Rottweil und Sulz¯ und die Vogelschutzgebiete 7717-401 £Schlichemtal¯ und 

7617-401£Brandhalde¯ 
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2.2.2  Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL im NATURA 2000-Gebiet 7717-341 

Nach dem Standarddatenbogen kommen folgende Lebensräume im FFH-Gebiet  

7717-341 vor (Fettdruck: prioritäre Lebensräume): 

Code Lebensraum 

3260 

5130 

6110 

6210 

6430 

6510 

7220 

8160 

8210 

9130 

9180 

91E0 

Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

Wacholderheiden 

Kalk-Pionierrasen* 

Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände*) 

Feuchte Hochstaudenfluren 

Magere Flachland-Mähwiesen 

Kalktuffquellen* 

Kalk-Schutthalden* 

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

Waldmeister-Buchenwald 

Schlucht- und Hangmischwälder* 

Auenwälder mit Erle, Esche, Weide* 

2.2.3  Arten nach Anhang II der FFH-RL im NATURA 2000-Gebiet 7717-341 

Neben den geschützten Lebensraumtypen kommen nach dem Standarddatenbogen der 

LUBW auch nach Anhang II geschützte Tier- und Pflanzenarten vor (Fettdruck: 

prioritäre Arten). Ergänzt wurde die im Standarddatenbogen nicht genannte Spanische 

Flagge (Callimorpha quadripunctaria), nicht ergänzt wurde die ebenfalls untersuchte 

aber nicht nachgewiesene Dicke Trespe (Bromus grossus). 

Code Art lateinischer Name 

1032 

1078 

1163 

1323 

1324 

Bachmuschel 

Spanische Flagge 

Groppe 

Bechsteinfledermaus 

Großes Mausohr 

Unio crassus 

Callimorpha quadripunctaria 

Cottus gobio 

Myotis bechsteinii 

Myotis myotis 

2.3 Managementpläne/Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für das FFH-Gebiet 7717-341 £Neckartal zwischen Rottweil und Sulz¯ wurde 2006 der 

erste Managementplan (Pflege- und Entwicklungsplan) in Baden-Württemberg erstellt 

(BREUNIG 2006: Pflege- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet 7717-341 £Neckartal 

zwischen Rottweil und Sulz¯ und die Vogelschutzgebiete 7717-401 £Schlichemtal¯ und 

7617-401 £Brandhalde¯). In diesem Plan wurden für die Erhaltung und Entwicklung der 

FFH-Lebensräume und Arten verschiedene Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

formuliert. 

2.4 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes im Netz NATURA 2000 

Das NATURA 2000-Gebiet 7717-341 kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern 

nur in Verbund mit den anderen FFH-Gebieten: 
 

7617-341 Wiesen und Heiden an Glatt und Mühlbach 

7718-341 Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen 

7818-341 Prim-Albvorland 

7916-311  Baar, Eschach und Südostschwarzwald  
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3. BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Das Sonstige Sondergebiet (SO) dient der Unterbringung einer Justizvollzugsanstalt 

(JVA) und ist in die Sonstigen Sondergebiete SO 1a bis SO 1d und SO 2 bis SO 5 

gegliedert. 

Innerhalb der Sonstigen Sondergebiete SO 1a bis SO 1d sind folgende bauliche 

Anlagen und Nutzungen zulässig: 

¶ Torwache, 

¶ Hauptverwaltungsgebäude, 

¶ Krankenabteilung, 

¶ Arbeitsbetriebe, 

¶ Küche, 

¶ Sporthalle und Sportplatz, 

¶ Räume zur Religionsausübung, 

¶ Schulkomplex und 

¶ dem Justizvollzug dienende Anlagen und Nutzungen. 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO 2 sind folgende bauliche Anlagen und 

Nutzungen zulässig: 

¶ Unterkunftsbereiche für die Straf-, Untersuchungs- und Sonderhaft, 

¶ mit der Unterbringung in Zusammenhang stehende bauliche Einrichtungen, die 

kulturellen, sozialen, gesundheitlichen Zwecken dienen,  

¶ Hofflächen und 

¶ dem Justizvollzug dienende Anlagen und Nutzungen. 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO 3 sind folgende bauliche Anlagen und 

Nutzungen zulässig: 

¶ Freigängerheim, 

¶ mit dem Freigängerheim verbundene in Zusammenhang stehende bauliche 

Einrichtungen, die kulturellen, sozialen, gesundheitlichen Zwecken dienen, 

¶ Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von weniger als 200 m²,  

¶ Schank- und Speisewirtschaften und 

¶ dem Justizvollzug dienende Anlagen und Nutzungen. 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO 4 sind folgende bauliche Anlagen und 

Nutzungen zulässig: 

¶ Anlagen, die der Energieversorgung des Gebietes dienen, 

¶ Anlagen für die Löschwasserbereitstellung, 

¶ Anlagen der technischen Ver- und Entsorgung und 

¶ dem Justizvollzug dienende Anlagen und Nutzungen. 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO 5 sind folgende baulichen Anlagen und 

Nutzungen zulässig: 

¶ Anlagen, die der Abwasserbeseitigung des Gebietes dienen. 
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Im Folgenden werden die für die FFH-Verträglichkeit möglicherweise relevanten Nutz-

ungen beschrieben: 

Entwässerung4 

Die Planung zur Ableitung und Retention des Regenwassers sieht eine gedrosselte Ab-

leitung des Wassers in das Eschtal vor (Trockenbach). Hierzu folgende Stichworte und 

Festlegungen:  

- Auslegung der Retention für ein 5-jährliches Regenereignis (n = 0,2)  

- Rückhaltung in den Regenrückhaltebecken (RRB) West, Ost und Nord  

- Das momentan geplante Retentionsvolumen liegt bei ca. 1.600 m³  

- Drosselabflussmenge:  

Ÿ Ansatz des natürlichen Abflusses der überbauten Fläche für ein einjährliches 

Regenereignis (r 15,1 = 131 l/(s*ha))  

Ÿ Bei einem Abflussbeiwert von 0,1 errechnet sich eine Abflussmenge von 

138 l/s. Um die hydraulische Belastung des Trockenbachs zu vermindern wird von 

einem Abflussbeiwert von 0,05 ausgegangen. So errechnet sich ein Drosselabfluss 

von 69 l/s, welcher über das Eschtal in den Neckar abgeleitet wird.  

- Bei der bisherigen Berechnung des hier erforderlichen Retentionsvolumens wurde 

die Versickerungsleistung noch nicht in Ansatz gebracht. Gemäß dem jetzt 

vorliegenden Gutachten liegen die Kf-Werte der durchgeführten Versickerungs-

versuche zwischen 1,1*10-5 und 1,8*10-5.  

- Das Versickerungsvermögen soll besser genutzt werden, indem der Auslauf der 

Regenrückhaltebecken ca. 10 cm ² 20 cm höher als die Beckensohle angeordnet 

werden. Kleinere Regenereignisse können so teilweise komplett vor Ort versickert 

werden.  

- Eine kleine RW-Zisterne (ca. 100 m³) ist bezüglich der Sportplatzbewässerung 

eingeplant.  

- Anfallendes Drainagewasser soll über Sickerschächte vor Ort versickert werden. 

Sportplatzdrainagen werden ggf. an die RW-Zisterne angeschlossen.  

- Es wurde eine Langzeitsimulation über einen Zeitraum von 50 Jahren (1961-

2010) durchgeführt. Auf Grundlage der momentanen Flächen- und Volumenan-

sätze werden aufgrund der statistischen Auswertung der Regenreihen folgende 

Überlaufmengen (Que, max) bei entsprechender Jährlichkeit (T) ausgegeben:  

T = 12 Jahre Ÿ 22 l/s T = 17 Jahre Ÿ 43 l/s T = 25 Jahre Ÿ 65 l/s  

Diese rechnerische Abflussmenge wird zusätzlich zum Drosselabfluss von 69 l/s 

abgeleitet. 

- Der Neckar weist unterhalb der Einmündung des Haslerhofbachs folgende 

Abflüsse (LUBW) auf: MNQ = 1,206 m³/s MQ = 5,436 m³/s HQ2 = 86,5 m³/s  

HQ10 = 161,0 m³/s HQ50 = 230,1 m³/s HQ100 = 260,5 m³/s  

Das Einzugsgebiet des Neckars bis dorthin beträgt 467 km². Die Fläche der JVA 

liegt bei etwa 0,1 km².  

 

Es ist eine umfangreiche Dachbegrünung vorgesehen.  

 

                                                 
4 Planung durch Greiner Ingenieure GmbH, Donaueschingen 
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Beleuchtungskonzept5 

Für den Betrieb der JVA werden u. a. Beleuchtungsanlagen für die Sicherheit z. B. im 

Bereich der Umzäunung/Umwehrungsmauer sowie für Außenlagen (z. B. Parkplatz, 

Sportanlage) erforderlich. Ebenso müssen während der Bautätigkeit der JVA für die 

Baustelle, die Montage- und Baustelleneinrichtungsflächen und Fahrwege Beleuch-

tungsanlagen eingerichtet werden.  

Beleuchtungsanlagen Bauphase JVA 

Das Beleuchtungskonzept (FAKTORLICHT 2019, 2020) der Baustelle wurde auf Basis des 

Baustelleneinrichtungsplans und in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro 

Obermeyer/Koch und Partner erstellt.  

 

Für die Baustelle, die Montage- und Baustelleinrichtungsflächen sowie die Fahrwege 

wurde die Beleuchtung auf einen Mittelwert von E = 20 lx bei einer Gleichmäßigkeit 

Uo von 0,25 ausgelegt. Für die Bereiche Kontrolle und Reinigung wurde ein Wert von 

E  = 50 lx angesetzt. Im Bereich der Montage- und Baustelleinrichtungsflächen sowie 

der Fahrwege wird die Beleuchtung durch Mastleuchten mit 8 m Höhe sichergestellt 

(Typ B 1.1: LED Flutlichtstrahler, 75 W; Typ B 1.2: LED Flutlichtstrahler, 120 W). Der 

Baustellenbereich wird durch Strahler, die in ca. 15 m Höhe an den Kränen (Typ B 2: 

LED Flutlichtstrahler, 465 W) montiert werden, beleuchtet. 

 

Mit diesem Beleuchtungskonzept wird die Grundbeleuchtung für die Baustelle 

sichergestellt. Für die Dauer bestimmter Arbeiten muss in den jeweiligen Teilbereichen 

die Beleuchtung entsprechend erhöht bzw. zu weiteren Tageszeiten ausgeführt 

werden. Dies zu gewährleisten liegt im Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers 

(beispielsweise AN Rohbau) und kann zum jetzigen Planungsstand noch nicht 

vollständig berücksichtigt werden. Diese ggf. zusätzlich erforderliche Beleuchtung 

sichert die ergänzende Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in räumlich begrenzten 

Teilbereichen und kann daher aus immissionsschutztechnischer Sicht im Vergleich zu 

übergeordneten Grundbeleuchtung vernachlässigt werden, da diese nicht großflächig 

abstrahlt. 

 

Da zum derzeitigen Planungsstand noch kein konkreter Termin-/Bauablaufplan vor-

liegt, wird im vorliegenden Fall ² um auf der immissionsschutztechnisch sicheren Seite 

zu liegen ² von einer gleichzeitigen Beleuchtung der geplanten Beleuchtungsanlagen 

ausgegangen. 

 

                                                 
5 Beleuchtungskonzept FAKTORLICHT 2019 
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   Abbildung 1: Beleuchtungskonzept der JVA £Rottweil - Esch¯, Bauphase, unmaßstäblich 

Beleuchtungsanlagen Betriebsphase JVA 

Parkplätze 

Die Erschließung der JVA erfolgt über den Westen. An dieser Seite sind insgesamt drei 

Parkplatzflächen mit entsprechender Beleuchtung vorgesehen: 

 

- Parkplatz Nord:   122 Pkw-Stellplätze  28 Stück Typ A9 

- Parkplatz Nord Erweiterungsfläche:    24 Stück Typ A9 

- Bus-Wendeschleife:         8 Stück Typ A9 

- Parkplatz Süd:     73 Pkw-Stellplätze  19 Stück Typ A9 

Spielfelder 

Am großen Rasenspielfeld sind am Spielfeldrand 10 Mastleuchten am kleinen Spielfeld 

mittig 2 Mastleuchten mit Strahlern des Typs A3 (4x 70 W / 9.500 lm) vorgesehen. 
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Die Leuchtpunkthöhe wird vom Planungsbüro mit 8 m angesetzt. Nach der Beleuch-

tungsberechnung reichen für die geplante Nutzung des Spielfeldes 80 % des in-

stallierten Lichtstroms aus (Dimmwert 20 %). Um auf der sicheren Seite zu liegen, wird 

bei den vorliegenden Berechnungen mit 100 % Lichtstrom gerechnet. 

Umwehrungsmauer 

Für die Beleuchtung der Flächen innerhalb und außerhalb der Mauer werden Rohr-

leuchten angebracht. Die Dimensionierung wurde vom Planungsbėro auf £Alarm-

beleuchtung¯ ausgelegt. Zur Grundbeleuchtung wird der Lichtstrom um 40 % reduziert 

(= Dimmwert 60 %). 

Innenbereiche 1 und 2 

Für die Innenbereiche sind 33 Matten mit jeweils 4 Strahlern in 8 m Höhe vorgesehen. 

Die Auslegung wurde vom Planungsbėro auf £Alarmbeleuchtung¯ ausgelegt. Zur 

Grundbeleuchtung wird der Lichtstrom um 40 % reduziert (= Dimmwert 60 %). 

Gebäudefassaden 

Die Gebäudefassaden werden mit Attikabeleuchtung (Typ A8), Flächenstrahler in 

Bodenmontage (Typ A4), Attikabeleuchtungen (Typ A5) und 13 Masten mit Leuchten in 

einer Höhe von 8 m bestehend aus drei Flächenstrahlern (Typ A2) beleuchtet. 

Die Auslegung wurde vom Planungsbėro auf Alarmbeleuchtung¯ ausgelegt. Zur Grund-

beleuchtung wird der Lichtstrom um 40 % reduziert (= Dimmwert 60 %). 

 
   Abbildung 2: Beleuchtungskonzept der JVA £Rottweil - Esch¯, Betriebsphase, unmaústÿblich 
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Lichtimmissionsprognose6 

Aufbauend auf dem Beleuchtungskonzept wurde eine Lichtimmissionsprognose erstellt 

(MÜLLER BBM 2019, MÜLLER BBM 2020).  

Für die Angabe von möglichen Auswirkungen auf Tiere wird die horizontale und 

vertikale Beleuchtungsstärke herangezogen. Bei der horizontalen Beleuchtungsstärke 

wird der Lichteinfall aus dem gesamten oberen Halbraum berücksichtigt. 

Im Außenbereich werden Berechnungen für 5 m, 10 m und 30 m (= Baumhöhe) über 

Gelände durchgeführt. 

Berechnungsmodell 

Die für die Prognose der während der Bau- und Betriebsphase der JVA berücksichtigten 

Beleuchtungseinrichtungen sind oben beschrieben. 

Alle Leuchten werden durch ihre lichttechnischen Eigenschaften wie Lichtstärkever-

teilung, Lampenlichtstrom, Leuchtenaustrittsfläche usw. im Prognosemodell berück-

sichtigt. Das lichttechnische Prognosemodell wurde derart erstellt, dass die während 

der Bau- und Betriebsphase der einzelnen Vorhabenbestandteile verursachten Licht-

immissionen möglichst gut abgebildet werden (immissionswirksame Betrachtung). Bei 

den Berechnungen wurde ein gleichzeitiger Betrieb aller Beleuchtungsanlagen über 

einen Zeitraum von 24 Stunden angesetzt. Die entsprechenden Angaben des Beleuch-

tungsplaners zu den Dimmwerten wurden berücksichtigt. 

Für die Berechnungen wurde das Programm DIALux (Version 4.13) verwendet. 

In einem konservativen Ansatz wurde davon ausgegangen, dass zwischen den Beleuch-

tungsanlagen und den Immissionsorten keine Abschattung durch Büsche, Bäume oder 

Gelände eintritt. In der Realität sind in der vorliegenden Situation damit ggf. 

niedrigere Lichtimmissionen zu erwarten. 

Der Geländeverlauf wird unter Zugrundelegung eines Höhenmodells berücksichtigt.  

                                                 
6 Lichtimmissionsprognose MÜLLER BBM 2019 und 2020 
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 Abbildung 3: Berechnungspunkte der Lichtimmissionsprognose zur JVA £Rottweil - Esch¯, 

 unmaßstäblich oben. In den unteren Tabellen sind die durch die Beleuchtungsanlagen der JVA 

 während der Bau- und Betriebsphase an den Berechnungspunkten IP 01 ² IP 15 zu erwarten 

 den horizontalen (E
h
 ² Spate 2) ) und vertikalen Beleuchtungsstärken (E

v
 ² Spate 3) für drei 

 verschiedene Höhen ersichtlich. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung der relativen Höhe

 über Gelände jedoch ohne eine ggf. abschirmende bzw. verschattende Wirkung durch Gelände 

 und Bewuchs dargestellt.  
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Erschließung 

Die Verkehrserschließung der JVA erfolgt über die vorhandene Straße zur Neckarburg, 

die ausgebaut wird. Über die Erschließungsstraße besteht eine Anbindung an die B27 

und weiter an die BAB A 81. Die kleine Verbindungsstraße zum Hofgut Neckarburg 

wird nach Norden verlegt. 

Grünstruktur 

Innerhalb der JVA sind die Möglichkeiten zur Begrünung sehr eingeschränkt. Es werden 

jedoch großflächig extensiv genutzte Rasenflächen ausgebildet.  

Die JVA wird allseitig mit Baum- und Strauchpflanzungen eingegrünt. Die Ersatzauf-

forstung erfolgt nordöstlich angrenzend an die JVA. Angrenzend an die Sichtschutz-

pflanzungen, welche insbesondere zur Vermeidung von Lichtimmissionen notwendig 

sind, wird aus derzeitigen Ackerflächen artenreiches Grünland auf ca. 2,5 ha ent-

wickelt.   

3.2 Wirkfaktoren, Wirkpfade und Wirkraum des Vorhabens7 

3.2.1  Wirkfaktoren und Wirkpfade des Vorhabens 

Das geplante Gewerbegebiet kann sich auf die FFH-Schutzobjekte (Lebensräume, 

Arten) folgendermaßen auswirken: 

¶ durch den Baubetrieb 

¶ als bauliche Anlage 

¶ durch den Betrieb  

Baubedingte Wirkfaktoren können sein: 

¶ Flächenverluste durch Baustellenbetrieb (temporäre Zuwegungen und Baustellen-

einrichtungen sowie ggf. Erddeponien und andere Lagerflächen), 

¶ Stoffliche Einträge (z. B. Schadstoffe, Nährstoffe oder Sedimente) in den Neckar, 

¶ Nichtstoffliche Wirkungen (z. B. Erschütterungen und Lärm der Baufahrzeuge, 

Verwirrung/Anlockung von nachtaktiven Insekten durch Licht), 

¶ Veränderung abiotischer Standortfaktoren: Veränderung des Bodenwasserhaus-

haltes durch Verdichtung und Abgrabungen, 

¶ Barrierewirkungen durch Baubetrieb und Baufelder. 

Mögliche anlagebedingte Wirkfaktoren können sein: 

¶ Direkte Flächenverluste durch Überbauung, 

¶ Veränderung abiotischer Standortfaktoren: Veränderung der Grundwasserver-

hältnisse durch Versiegelung, 

¶ Veränderung abiotischer Standortfaktoren: Veränderung klimarelevanter Faktoren: 

Veränderung des Mesoklimas durch (Teil-) Versiegelung in Folge großflächiger 

Versiegelung 

                                                 
7 Eine qualitative und wenn möglich quantitative Beschreibung der Wirkungen erfolgt in Kap. 5.2 
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¶ Barrierewirkungen durch Bau der großen, befestigten und allseits von Mauern 

umgebenen Fläche. 

Bei den möglichen betriebsbedingten Wirkfaktoren sind von Bedeutung: 

¶ Veränderungen der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse durch 

Einleitung von Niederschlagswasser in den Neckar, 

¶ Veränderungen der Temperaturverhältnisse durch Einleitung von erwärmtem 

Niederschlagswasser in den Neckar, 

¶ Stoffliche Einwirkungen: Eintrag von Schadstoffen in den Neckar, 

¶ Nichtstoffliche Wirkungen (z. B. Lärm durch Betrieb und Zulieferverkehr; Ver-

wirrung/Anlockung von nachtaktiven Insekten und Störung Fledermäuse durch 

Licht). 

3.2.2  Wirkraum des Vorhabens 

Das Vorhaben befindet sich zwar außerhalb aber unmittelbar angrenzend an das FFH-

Gebiet. Es ist zunächst zu prüfen, ob es bau- oder anlagebedingt zu einer Flächeninan-

spruchnahme maßgeblicher Bestandteile (FFH-Lebensräume, Lebensstätten von Arten, 

Barrierewirkung) außerhalb des FFH-Gebietes kommt.  

Von den unter Kapitel 3.2.1 aufgeführten Faktoren wirken die Emission von Schall und 

Licht sowie die Einleitung von Niederschlagswasser von versiegelten Flächen bzw. bau-

bedingte Einschwemmungen in Vorflutgewässer grundsätzlich auch noch in größerer 

Entfernung. 

Für die Faktoren werden folgende maximale Wirkdistanzen angesetzt: 

¶ Lichtemissionen Genaue Angaben zu Anlockdistanzen sind in der Literatur relativ 

selten oder potenziell veraltet, da moderne Leuchtmittel möglicherweise eine 

andere Fernwirkung entfalten. LEDs stellen beispielsweise eine punktförmige 

Lichtquelle dar, wogegen Dampflampen flächige Lichtquellen darstellen. Im 

Allgemeinen ist die Anlockdistanz ebenfalls stark von der Insektenart abhängig, 

wobei sie grundsätzlich mit steigender Leuchtenhöhe, geringerer Abschirmung und 

abnehmender Mondphase steigt. Die Anlockdistanz schwankt zwischen 3 und 

700 m, meist jedoch zwischen 10 und 250 m (vgl. HÖTTINGER & GRAF 2003: 10, 16 

und 18, BRUCE-WHITE & SHARDLOW 2011: 22). Eine Literaturrecherche von HÖTTINGER 

& GRAF (2003: 18) ergab Anlockdistanzen von 400 ² 700 m bei klarem Wetter und 

Neumond und 50 m bei Vollmond. Distanzen ab 500 m beruhen dabei meist auf 

Extrapolation oder künstlich hergestellten Verhältnissen (z. B. speziell konstruierte 

Insektenfallen). Neben den artspezifischen Unterschieden richtet sich die 

Anlockdistanz hauptsächlich nach dem Kontrast zwischen Lichtquelle und 

Hintergrund. Bei geringerem Kontrast (z. B. bei Vollmond) werden also weniger 

Insekten angelockt. Die wirksame Anlockentfernung von Nachtschmetterlingen 

(50 % der Individuen reagieren auf das Licht) liegt nach MIETH & KOLLIGS (1996) bei 

20 bis 30 m, die maximale Entfernung für Anlockeffekte (Einzelindividuen) bei 

130 m (vgl. auch RASSMUS et al. 2003). DEGEN et al. (2016) ermittelten die 

Anlockung von Nachtfaltern durch Straßenlaternen in einem Umkreis von etwa 

23 m. Nach SCHMIEDEL 2001 (zit. in HÖTTINGER & GRAF 2003) kann die Anflugdistanz 

zwischen 20 und 200 m liegen. Als Experteneinschätzung unter Berücksichtigung 

der Literaturdaten für nachtaktive Insekten benennt TRAUTNER (2009) einen Abstand 
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von 500 m, ab dem Anlockwirkungen i. d. R. auf migrierende/dispergierende 

Individuen beschränkt sind und die Wirkintensität als sehr gering eingeschätzt 

wird. Die Anlockwirkung ist stark von Art und Intensität der Lichtquelle abhängig. 

Während Quecksilberdampf-Hochdrucklampen eine sehr hohe Anlockwirkung 

zeigen, ist die von LED-Beleuchtung eher gering (EISENBEIS 2013). Das BMU 

empfiehlt daher 500 m als kritischen Wert. Dieser Wirkraum wurde der FFH-VP 

zugrunde gelegt. Ebenso könnte das lichtscheue Große Mausohr, welches entlang 

der Gehölzränder jagt, im Nahbereich der JVA beeinträchtigt werden. In einer 

Lichtimmissionsprognose (MÜLLER BBM GMBH 2019, 2020) wurde daher ermittelt 

wie sich die nächtliche Beleuchtung der JVA, insbesondere die Reflektionen der 

angestrahlten Gefängnismauer und Gebäudefassaden auf das angrenzende FFH-

Gebiet auswirkt.  

¶ Neuere Erkenntnisse (GARNIEL, A., DAUNICHT, W.D., MIERWALD, U. & U. OJOWSKI (2007): 

Vögel und Verkehrslärm. Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheb-

licher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna) beweisen, dass die für 

Schall als Störfaktor8 ermittelten Grenzwerte (REIJNEN et al. 1995; vgl. a. RECK et al. 

2001) zu hoch angesetzt waren und es wurde von einem einheitlichen Lärm-

Schwellenwert Abstand genommen. Die Anzahl der Arten für die ein kritischer 

Schallpegel anzunehmen ist, hat sich durch das F+E-Vorhaben deutlich reduziert. 

Diese Vogelarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Für Straßen wurde 

festgestellt, dass der Lärm nur ein Faktor unter vielen ist, welcher zur Meidung 

straßennaher Bereiche führt. Daher wurden Effektdistanzen für die einzelnen Arten 

definiert, welche nun durch weitere Untersuchungen verifiziert werden müssen. 

Für die ersten hundert Meter vom Straßenrand wird im F+E-Vorhaben für alle 

Vogelarten von einer drastisch reduzierten Lebensraumeignung durch stark 

befahrene Straßen ausgegangen. Neben dem Lärm sind bei Straßen allerdings vor 

allem Verluste durch den Straßenverkehr von Bedeutung.  

¶ Hinsichtlich Belastungen von Vorflutgewässern ist der Neckar relevant. Hier 

könnten ohne wirksame Schadensbegrenzungsmaßnahmen Groppe und die 

maßgeblichen Bestandteile (Wasserinsekten u. a. Fischarten) im FFH-Gebiet durch 

hydraulische, stoffliche und thermische Belastungen beeinträchtigt werden. 

Auswirkungen auf unterstrom gelegene FFH-Gebiete sind dagegen auszuschließen.  

 

In den durch diese Vorgaben entstehenden Raum von allseits 500 m um das Stand-

ortgelände reicht nur das FFH-Gebiet 7717-341 £Neckartal zwischen Rottweil und 

Sulz¯. In diesem Wirkbereich sind der Neckar und seine Begleitvegetation sowie die 

Neckartalhänge mit Hang- und Schuchtwald, Wacholderheiden, Magerrasen und 

Kalkfelsen zu betrachten. Relevant sind die hier nachgewiesenen Anhang II Arten 

Großes Mausohr, Groppe und Spanische Flagge. Auswirkungen auf weitere NATURA 

2000-Gebiete sind auszuschließen, da diese außerhalb der o.g. genannten Wirk-

bereiche liegen.  

 

                                                 
8
 Der Lärm wirkt nicht auf alle Vögel gleich. Faktoren, welche die Varianz der Reaktionen auf Lärm bedingen sind: 

Artabhängige Empfindlichkeitsunterschiede, Prädisposition (Vögel innerhalb bzw. außerhalb der Brutzeit, auf dem 

Zug, bei Rast, Nahrungsaufnahme etc.), Art und Weise bzw. Form der innerartlichen Kommunikation, Zusammen-

wirken von Lärm und optischen Stimuli, Form der Lärmbelastung (Dauerpegel vs. Einzelschallereignisse), 

Gewöhnungseffekte.  



Bebauungsplan £Justizvollzugsanstalt Rottweil im Esch¯      FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 

 

365° freiraum + umwelt  Seite 25 von 77 

 
   Abbildung 4: Wirkraum des Vorhabens, unmaßstäblich 
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4. DETAILLIERT UNTERSUCHTER BEREICH 

4.1 Begründung und Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

Entsprechend der Reichweite der im vorigen Kapitel beschriebenen Wirkungen wird der 

detailliert untersuchte Bereich folgendermaßen abgegrenzt: 

Untersucht wird das angrenzende Neckartal mit dem NSG Neckarburg östlich und 

nordöstlich an die geplante JVA angrenzend in einem Umkreis von 500 m um den Vor-

habensbereich. (siehe Übersichtsplan Anlage A3). 

4.1.1  Möglicherweise betroffene maßgebliche Bestandteile des FFH- Gebietes  

Unter den im Standarddatenbogen genannten Lebensräumen nach Anhang I der FFH-

RL sind folgende Lebensräume von der geplanten JVA potenziell betroffen:  

¶ FFH-Code 3260 £Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ̄

¶ FFH-Code 5130 £Wacholderheiden̄ 

¶ FFH-Code 6210 £Kalk-Magerrasen̄ 

¶ FFH-Code 6210 £Kalk-Magerrasen orchideenreiche Beständē 

¶ FFH-Code 6410 £Hochstaudenfluren̄ 

¶ FFH-Code 6510 £Magere Flachland-Mähwiesen̄ 

¶ FFH-Code 8210 £Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation ̄

¶ FFH-Code 91E0 £Auwÿlder mit Erle, Esche und Weide¯ 

¶ FFH-Code 9180 £Hang- und Schluchtwÿlder¯ 

 

Unter den im Standarddatenbogen genannten Arten nach Anhang II der FFH-RL sind 

folgende Arten von der geplanten JVA potenziell betroffen:  

¶ FFH-Code 1163 Groppe (Cottus gobio) 

¶ FFH-Code 1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Die Bechsteinfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Da-

gegen wurde bei den Nachfalteruntersuchungen eine weitere Anhang II Art entdeckt 

und wird im Folgenden mit betrachtet: 

¶ FFH-Code 1078 Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)9. 

4.1.2  Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Ermittlung des Vorkommens von Lebensraumtypen und Arten nach Anhang II 

wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

¶ Kartierung von Lebensräumen nach Anhang I der FFH-RL innerhalb des Plange-

bietes der JVA (geltungsbereich und 50m Umkreis), Nachrichtliche Übernahme der 

kartierten LRT aus dem PEPL außerhalb des Untersuchungsgebietes (Breunig 2006) 

                                                 
9 Nicht im Standarddatenbogen gelistet 


























































































